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1. Vorbemerkungen  
Der EuGH erkannte mit dieser Entscheidung die Freiheit der Mitgliedstaaten 
an, die Wehrpflicht weiterhin allein Männern vorzubehalten. Entscheidungen 
der Mitgliedstaaten über die militärische Organisation der Verteidigung fallen 
danach nicht unter das Gemeinschaftsrecht. Dogmatisch siedelt der Gerichts-
hof diese Entscheidungsbefugnis auf der Rechtfertigungsebene an, indem er 
sie der „öffentlichen Sicherheit“, die bei allen Grundfreiheiten Einschränkun-
gen gestattet, zuordnet. Die Entscheidung in der Rs. Tanja Kreil (Fall 30) 
betreffend den freiwilligen Zugang zu bestimmten Arbeitsplätzen im militäri-
schen Bereich bleibt hiervon unberührt. 
 

2. Sachverhalt 
Der deutsche Staatsbürger Dory beantragte nach dem Erhalt eines Fragebo-
gens zur Vorbereitung der Musterung zum Wehrdienst, ihn von der Wehrer-
fassung auszunehmen und von der Wehrpflicht zu befreien. Zur Begründung 
trug er vor, dass das Wehrpflichtgesetz gegen das EG-Recht verstoße, da die 
vom EuGH in der Rs. Tanja Kreil geforderte Gleichbehandlung der Ge-
schlechter insofern nicht gewahrt sei. Das Kreiswehrersatzamt lehnte den 
Antrag ab, da das genannte Urteil nur den freiwilligen Zugang von Frauen 
beträfe und die Wehrpflicht daher weiterhin allein für Männer gelte. Das mit 
der Sache befaßte Verwaltungsgericht Stuttgart legte die Frage dem EuGH im 
Vorabentscheidungsverfahren vor.  
 
3. Aus den Entscheidungsgründen 
29 Um festzustellen, ob die Beschränkung der Wehrpflicht auf Männer mit 
dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, wie er im 
Gemeinschaftsrecht verankert ist, vereinbar ist, sind zunächst die Vorausset-
zungen zu bestimmen, unter denen das Gemeinschaftsrecht auf die Tätigkeiten 
betreffend die Organisation der Streitkräfte anwendbar ist. 
 
30 Die von den Mitgliedstaaten insoweit getroffenen Maßnahmen sind nicht 
schon deshalb in ihrer Gesamtheit der Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
entzogen, weil sie im Interesse der öffentlichen Sicherheit oder der Landesver-
teidigung ergehen. 
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31 Der Vertrag sieht nämlich, wie der Gerichtshof bereits festgestellt hat, 
Ausnahmen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nur in den Artikeln 30 
EG, 39 EG, 46 EG, 58 EG, 64 EG, 296 EG und 297 EG vor; diese betreffen 
ganz bestimmte außergewöhnliche Fälle. Aus ihnen lässt sich kein allgemeiner, 
dem Vertrag immanenter Vorbehalt ableiten, der jede Maßnahme, die im Inte-
resse der öffentlichen Sicherheit getroffen wird, vom Anwendungsbereich des 
Gemeinschaftsrechts ausnähme. Würde ein solcher Vorbehalt unabhängig von 
den besonderen Tatbestandsmerkmalen der Bestimmungen des Vertrages 
anerkannt, so könnte das die Verbindlichkeit und die einheitliche Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts beeinträchtigen (vgl. Urteile vom 15. Mai 1986 in der 
Rechtssache 222/84, Johnston, Slg. 1986, 1651, Randnr. 26, Sirdar, Randnr. 
16, und Kreil, Randnr. 16). 
 
32 Der Begriff der öffentlichen Sicherheit im Sinne der in vorstehender Rand-
nummer genannten Artikel des Vertrages umfasst aber sowohl die innere Si-
cherheit eines Mitgliedstaats, um die es in dem Verfahren ging, das dem Urteil 
Johnston zugrunde lag, als auch seine äußere Sicherheit, die Gegenstand des 
Verfahrens war, das zum Urteil Sirdar geführt hat (vgl. Urteile vom 4. Oktober 
1991 in der Rechtssache C-367/89, Richardt und „Les Accessoires Scientifi-
ques“, Slg. 1991, I-4621, Randnr. 22, vom 17. Oktober 1995 in der Rechtssa-
che C-83/94, Leifer u.a., Slg. 1995, I-3231, Randnr. 26, Sirdar, Randnr. 17, und 
Kreil, Randnr. 17). 
 
33 Außerdem betreffen einige der im Vertrag vorgesehenen Ausnahmen nur 
die Bestimmungen über den freien Personen-, Waren-, Kapital- und Dienst-
leistungsverkehr und nicht die Sozialvorschriften des Vertrages, zu denen der 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen gehört. Es ent-
spricht ständiger Rechtsprechung, dass dieser Grundsatz allgemeine Geltung 
hat und dass die Richtlinie 76/207 auf öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
anwendbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. Mai 1985 in der Rechtssa-
che 248/83, Kommission/Deutschland, Slg. 1985, 1459, Randnr. 16, vom 
2. Oktober 1997 in der Rechtssache C-1/95, Gerster, Slg. 1997, I-5253, 
Randnr. 18, Sirdar, Randnr. 18, und Kreil, Randnr. 18). 
 
34 So hat der Gerichtshof entschieden, dass die Richtlinie 76/207 auf den 
Zugang zur Beschäftigung in den Streitkräften anwendbar ist und dass er zu 
prüfen hat, ob die Maßnahmen, die die nationalen Stellen in Ausübung des 
ihnen zuerkannten Ermessens getroffen haben, tatsächlich das Ziel verfolgen, 
die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, und ob sie angemessen und erfor-

derlich sind, um dieses Ziel zu erreichen (Urteile Sirdar, Randnr. 28, und Kreil, 
Randnr. 25). 
 
35 Die Entscheidungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Organisation ihrer 
Streitkräfte können zwar nicht vollständig der Anwendung des Gemeinschafts-
rechts entzogen sein, insbesondere wenn es um die Wahrung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Zusammenhang mit Ar-
beitsverhältnissen geht, vor allem beim Zugang zu militärischen Berufen. Dar-
aus folgt jedoch nicht, dass Entscheidungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich 
der militärischen Organisation, die die Verteidigung ihres Hoheitsgebiets oder 
ihrer unabdingbaren Interessen zum Ziel haben, unter das Gemeinschaftsrecht 
fallen. 
 
36 Es ist nämlich Sache der Mitgliedstaaten, die die geeigneten Maßnahmen 
zur Gewährleistung ihrer inneren und äußeren Sicherheit zu ergreifen haben, 
die Entscheidungen über die Organisation ihrer Streitkräfte zu treffen, wie der 
Gerichtshof in den Urteilen Sirdar (Randnr. 15) und Kreil (Randnr. 15) ausge-
führt hat. 
 
37 Die deutsche Regierung hat geltend gemacht, dass die allgemeine Wehr-
pflicht in Deutschland sowohl politisch als auch streitkräfteorganisatorisch 
große Bedeutung habe. Sie hat in ihren schriftlichen Erklärungen und in der 
mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass die Wehrpflicht zur demokratischen 
Transparenz des Militärapparats, zum nationalen Zusammenhalt, zum engen 
Kontakt zwischen Streitkräften und Bevölkerung sowie zu der im Verteidi-
gungsfall erforderlichen Mobilmachungsfähigkeit der Streitkräfte beitragen 
könne. 
 
38 Mit einer solchen, im Grundgesetz verankerten Entscheidung wird eine 
Dienstverpflichtung im Interesse der territorialen Sicherheit auferlegt, auch 
wenn dies in vielen Fällen zu Lasten des Zugangs junger Menschen zum Ar-
beitsmarkt geht. Sie hat somit Vorrang vor den politischen Zielen der Einglie-
derung junger Menschen in den Arbeitsmarkt. 
 
39 Die Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland dafür, ihre Verteidi-
gung teilweise mit einer Wehrpflicht zu sichern, ist Ausdruck einer solchen 
Entscheidung hinsichtlich der militärischen Organisation, auf die das Gemein-
schaftsrecht demzufolge nicht anwendbar ist. 
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40 Die auf Männer beschränkte Wehrpflicht bedeutet zwar in der Regel für die 
Betroffenen eine Verzögerung in ihrer beruflichen Laufbahn, auch wenn der 
Wehrdienst es einzelnen Einberufenen ermöglicht, eine Zusatzausbildung zu 
erhalten oder später eine militärische Laufbahn einzuschlagen. 
 
41 Die Verzögerung in der beruflichen Laufbahn der Einberufenen ist aber 
eine unvermeidbare Konsequenz der Entscheidung des Mitgliedstaats hinsicht-
lich der militärischen Organisation und führt nicht dazu, dass diese Entschei-
dung in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fällt. Denn es wäre 
ein Eingriff in die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten, wenn nachteilige Aus-
wirkungen auf den Zugang zur Beschäftigung zur Folge hätten, dass der be-
troffene Mitgliedstaat gezwungen wäre, die im Wehrdienst bestehende Ver-
pflichtung auf Frauen auszudehnen und ihnen somit dieselben Nachteile beim 
Zugang zur Beschäftigung aufzuerlegen oder die Wehrpflicht abzuschaffen. 
 
42 Nach alledem ist auf die Frage des vorlegenden Gerichts zu antworten, dass 
das Gemeinschaftsrecht der Wehrpflicht nur für Männer nicht entgegensteht. 
 
 


